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Erster  Teil 

Einleitender Teil, Begriffsbestimmungen 
und statistischer Hintergrund 

I. Polizeigesetze und Polizeigewahrsam 

1. Einleitung  /  Anlaß der  Arbeit 

Die nachfolgende Arbeit beschäftigt sich mit einer der eingriffsintensivsten 
polizeilichen Standardmaßnahmen, dem Gewahrsam, der durch seine verschie-
denen Eingriffskonstellationen  eine Fülle von aktuellen Diskussionspunkten 
aufwirft.  Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf den Sicherheits- bzw. Un-
terbindungsgewahrsam als Hauptanwendungsfall gelegt werden, da sich eine 
effektive  Gefahrenabwehr  in das Vorfeld der konkreten, unmittelbar bevorste-
henden Gefahr ausdehnen kann und daher erhebliche verfassungs- und kompe-
tenzrechtliche Schwierigkeiten und Fragen in sich birgt.1 

Anlaß für die Bearbeitung dieses Themas war das Urteil des Sächsischen 
Verfassungsgerichtshofs  vom Mai 1996, in dem ein Großteil des neuen, inno-
vativen Polizeigesetzes von Sachsen für verfassungswidrig  erklärt wurde.2 In 
diesem Urteil nahm das Gericht, neben verschiedenen Vorschriften  zur Da-
tenerhebung und Datenverarbeitung, auch zu einer verschärften  Regelung des 
Gewahrsams Stellung und beschied unter anderem dem § 22 des Sächsischen 
Polizeigesetzes teilweise die Verfassungswidrigkeit  mit der Folge, daß der Ge-
setzgeber in Dresden das Polizeigesetz in einigen Punkten bis zum Ende der 
laufenden Legislaturperiode nachbessern muß. Durch diese aktuelle sächsische 
Entscheidung ist die Diskussion über Möglichkeiten und Grenzen moderner 
Polizeigesetze erneut angefacht worden.3 Dabei bietet sich ein Vergleich zu ei-

1 Dieser Problembereich ist in der letzten Zeit im Zusammenhang mit Vorfeldermitt-
lungen verstärkt diskutiert worden. 

2 Urteil des Sächsischen Verfassungsgerichtshofs  vom 14. Mai 1996, Az. Vf. 44-11-
94. 

3 Erste Aufsätze in Reaktion auf das Urteil des Sächsischen Verfassungsgerichtsho-
fes: Knemeyer/Keller  in SächsVBl. 1996 S. 197 ff.;  Habermehl  in SächsVBl. 1996 
S. 201 ff.;  Bäumler  in NVwZ 1996 S. 765 ff.;  Paeffgen  in NJ 1996 S. 454 ff.;  Schenke 
in DVB1. 1996 S. 1393 ff.;  Rimmele  in SächsVBl. 1996 S. 32 ff. 



16 Erster Teil: Einleitung, Begriffsbestimmungen,  statistischer Hintergrund 

ner bayerischen Entscheidung aus dem Jahre 1990 an, in der der Bayerische 
Verfassungsgerichtshof 4 eine vergleichbare Gewahrsamsregelung in Art. 17 
und Art. 20 des Bayerischen Polizeiaufgabengesetzes für verfassungsrechtlich 
unbedenklich angesehen hat. 

Die Aufgabe dieser Arbeit besteht darin, die Problembereiche und Streit-
stände rund um den polizeirechtlichen Gewahrsam systematisch aufzuarbeiten 
sowie auch auf Randprobleme, wie dessen Verhältnis zu anderen Gesetzen, 
einzugehen. Bei der Betrachtung dieser Problempunkte soll immer auch die 
praktische Durchsetzbarkeit der gefundenen Problemlösungen angemessen be-
rücksichtigt werden, da die Polizei diese Gesetze im täglichen Leben, teilweise 
in Extremsituationen umsetzen und durch personelle, räumliche und örtliche 
Engpässe behindert, zusätzlich die elementaren, verfassungs- und verfahrens-
rechtlich vorgegebenen Grundsätze beachten muß. Ein detailliert durchdachtes 
Regelwerk nutzt daher wenig, wenn- es völlig praxisfern  ist und die Beamten 
vor Ort im Stich läßt.5 Die Polizeigesetze müssen bis zu einer vertretbaren 
Grenze praxisnah ausgelegt werden können und dürfen nicht mit theoretischen 
Abwägungen überfrachtet  werden; trotzdem müssen sie den verfassungsrechtli-
chen Vorgaben zum Schutz der betroffenen  Personen natürlich voll genügen. 

2. Allgemeine  Übersicht  über  Polizeigesetze  und Polizeigewahrsam 

a) Allgemeines zu den Polizeigesetzen 

Das allgemeine Recht der Gefahrenabwehr  und somit die Polizeigesetze sind 
nach den Art. 30 und Art. 70 I GG Ländersache, weil kein Fall von Bundesge-
setzgebungskompetenz der Art. 71 f f  GG einschlägig ist. Demzufolge erklärt 
sich auch die Verschiedenheit der Ländergesetzgebung in einzelnen Punkten, 
da jedes Bundesland mehr oder weniger von seiner Kompetenz Gebrauch ge-
macht hat, wobei einige Polizeigesetze Beispielsfimktion hatten, an denen sich 
andere Bundesländer orientierten. Für den großen Novellierungsschub in den 
Jahren 1989 und 1990, bei dem die Grundsätze zur Datenerhebung und Daten-

Eine Kurzzusammenfassung des Urteilsinhaltes in NJW 1996 S. 1949 f. Die Ände-
rungen des Gesetzes aus dem Jahre 1994 sind anschaulich bei Gnant,  PolG des Freistaa-
tes Sachsen dargestellt. 

4 Urteil des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs  vom 2. August 1990, Az. Vf. 3-
VII-89 in BayVBl. 1990 S. 654 ff.  = NVwZ 1991 S. 664 ff. 

5 Eine solche Sichtweise wird immer wieder von Praktikern in Gutachten oder Anhö-
rungen verlangt; vergi, auch OLG Nürnberg in NVwZ-RR 1991 S. 69: „Man darf  die 
Entscheidungssituation eines Polizeibeamten vor Ort unter Einsatzbedingungen nicht 
mit der nachträglichen Betrachtung aufgrund eines längeren gerichtlichen Verfahrens 
mit umfangreicher  Beweisaufnahme, ausführlichen rechtlichen Erwägungen und Kom-
mentarstudiums der Rechtsprechung gleichsetzen." 



I. Polizeigesetze und Polizeigewahrsam 17 

Verarbeitung sukzessive in alle Polizeigesetze eingearbeitet wurden, waren als 
Beispiel dazu im wesentlichen die Länder Bayern,  Hessen, Nordrhein-
Westfalen  und Saarland  richtungsweisend und dienten als Orientierungshilfe 
fur die anderen Bundesländer.6 Nach der Wiedervereinigung7 von Bundesre-
publik  Deutschland  und Deutscher  Demokratischer  Republik  am 3. Oktober 
1990 mußte in den neuen Bundesländern gesetzgeberisch schnell gehandelt 
werden, da das Polizeiaufgabengesetz der DDR (DDRPAG), welches von der 
Volkskammer noch kurz vor der Einigung im September verabschiedet wurde, 
nur bis zum Ende des Jahres 1991 in den neuen Bundesländern über-
gangsweise Gültigkeit hatte und dann durch eigene Landesgesetze abgelöst 
werden mußte. Bedingt durch diesen Zeitdruck von eineinviertel Jahren bot 
sich teilweise eine Übernahme der in den alten Bundesländern „erprobten und 
bewährten" Regelungen an. Dabei haben sicherlich auch die Länderpartner-
schaften (z.B. Baden-Württemberg  und Sachsen; Nordrhein-Westfalen  und 
Brandenburg,  sowie Rheinland-Pfalz  und Thüringen)  eine Rolle gespielt.8 In 
späterer Zeit sollte dann das oben genannte, im Anschluß verabschiedete Poli-
zeigesetz von Sachsen, in der Fassung des Änderungsgesetzes von 1994, als ei-
nes der fortschrittlichsten  Regelwerke gelten, in dem der Polizei neue umfang-
reiche Kompetenzen gerade im Bereich der Vorfeldermittlung,  Ausspähen von 
Wohnungen auch bei Verdachtsmomenten, eingeräumt werden sollten. Ob ein 
derart weitgehendes Gesetz nun auch nach dem Leipziger Urteilsspruch fur die 
Zukunft Beispielsfunktion haben kann, muß noch abgewartet werden. Die 
Bundesländer Brandenburg,  Niedersachsen  und Sachsen-Anhalt  planten zu-
mindest vergleichbare Gesetze bzw. hatten diese in der Zwischenzeit schon 
verabschiedet.9 Als Grundlage fur die heutigen Polizeigesetze der Länder gilt 
aber im Kern noch der Musterentwurf  eines Polizeigesetzes (MEPolG) aus den 
Jahren 1976/1977, welcher im Wege einer freiwilligen Selbstkoordination der 
Länder zur Vereinheitlichung ihrer Polizeigesetze erging.10 Dabei wurden unter 

6 Vorwort zu Lisken/Denninger,  Handbuch des Polizeirechts, 2. Aufl. 1996. 
7 Vergi, dazu auch Kutscha  in NJ 1994 S. 545 ff.;  Knemeyer/Müller  in NVwZ 1993 

S. 437 ff.;  Riegel  in LKV 1993 S. 1 ff. 
8 So Knemeyer/Müller  in NVwZ 1993 S. 441, die davon sprechen, daß dieser Einfluß 

deutlich zu spüren ist; ebenso Riegel  in LKV 1993 S. 1. 
9 Vergi. GVB1. I Brandenburg 1996 (vom 21. März 1996) S. 74 ff.,  insbesondere 

S. 83 ff.;  GVB1. Niedersachsen 1994 (vom 19. April 1994) S. 172 ff.,  insbesondere 
S. 181 ff.;  GVB1. Niedersachsen 1996 (vom 20. Mai 1996) S. 230 f.; dazu auch 
Waechter  in NdsVBl. 1996 S. 197 ff.;  GVB1. Sachsen-Anhalt 1996 (vom 2. Januar 
1996) S. 2 ff.  Alle drei Bundesländer haben die gesetzliche Höchstdauer für den polizei-
rechtlichen Gewahrsam durch Gesetzesänderung im Jahre 1996 auf vier Tage festgesetzt 
bzw. erhöht. 

10 Der Text dieses Gesetzesentwurfs wurde von der Innenministerkonferenz  am 25. 
November 1977 beschlossen. Einen Vergleich des Musterentwurfs  und des Alternativ-
entwurfs des Arbeitskreises Polizeirecht aus dem Jahre 1979 bietet Riegel  in DVB1. 
1979 S. 709 ff. 

2 Stoermer 


